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A m 5. Mai beriet der Deutsche 
Bundestag in erster Lesung ei

nen Gesetzentwurf zur Einführung 
eines Seeschiffahrtsregisters für 
deutsche Handelsschiffe im interna
tionalen Verkehr (Internationales 
Seeschiffahrtsregister), der von den 
Bundestagsfraktionen der CDU/ 
CSU und der FDP eingebracht 
wurde und bis Anfang Juli verab
schiedet sein soll. Ziel dieses Ge
setzentwurfs ist, den Prozeß der 
Ausflaggung deutscher Seeschiffe 
zum Stillstand zu bringen, der wäh
rend der letzten Monate dramatisch 
zunahm. Erstmals wurde 1987 von 
deutschen Reedern mehr Schiffs
tonnage unter einer billigen Flagge 
betrieben als unter der Bundes
flagge.

Bei den herrschenden Tonnage- 
überkapazitäten, dem Frachtraten
verfall und den Kostendisparitäten 
auf den Weltseeverkehrsmärkten 
wird der ökonomische Zwang für 
deutsche Reeder, ihre Schiffe unter 
eine billige Flagge zu verbringen, 
anhalten. Dafür sind deren Kosten
vorteile insbesondere im Bereich 
der Personalkosten, bei Steuern 
und bei den Schiffssicherheitsvor- 
schritten zu groß. Angesichts dieser 
Tatbestände hat eine Reihe traditio
neller Schiffahrtsnationen, wie z. 8. 
Großbritannien, Frankreich und Nor
wegen, in jüngster Zeit eigene Inter
nationale Schiffsregister eingeführt, 
in denen die Schiffe insbesondere 
bei den Heuerkosten entlastet wer
den. Der Gesetzentwurf zum deut
schen Internationalen Schiffsregi
ster sieht diesbezüglich vor, daß die 
Reeder mit den Gewerkschaften 
der jeweiligen Herkunftsländer der 
Besatzungsmitglieder Tarifverträge 
abschließen können. Dies führt zu 
Löhnen an Bord der Schiffe entspre
chend den Heimatheuern. Dane
ben gelten die deutschen Sozialre
gelungen und Schiffssicherheitsvor
schriften.

Die Erfolgsaussichen eines deut
schen Zweitregisters sind schwierig 
einzuschätzen. Zum einen sehen
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die Gewerkschaften darin einen Ver
stoß gegen gleich vier Artikel des 
Grundgesetzes, von denen Artikel 
27 („Alle deutschen Kauffahrtei
schiffe bilden eine einheitliche Han
delsflotte“ ) besonders hervorzuhe
ben ist. Bei Verabschiedung des Ge
setzes dürfte daher eine Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht zu 
erwarten sein. Zum anderen ist kei
neswegs sicher, ob nicht die noch 
immer beträchtlichen Kostennach
teile von Schiffen im deutschen 
Zweitregister gegenüber den billi
gen Flaggen insbesondere im So
zialbereich und bei den ertragsun
abhängigen Steuern nicht doch 
dazu führen, daß bei einem Teil der 
das alte Schiffsregister verlassen
den Seeschiffe der direkte Weg in 
ein billiges Register gewählt wird. 
Hierbei dürfte es sich um weniger 
spezialisierte Schiffe handeln, die 
auf den Chartermärkten tätig sind, 
wo die Frachtraten durch die Kosten 
wie unter einer Billigflagge determi
niert sind. Auf der anderen Seite 
dürften aber auch Schiffe den Weg 
in das Zweitregister finden, die 
sonst im alten deutschen Schiffsre- 
register verblieben wären. Dies 
dürfte insbesondere für hochwer
tige Linientonnage, Fährschiffe und 
Spezialtanker zutreffen.

Fragt man aber nach den Alterna
tiven für ein deutsches Zweitregi
ster, so bleibt, will man die Ausflag
gung nicht hinnehmen, nur eine 
stärkere Subventionierung der See
schiffahrt unter deutscher Flagge 
übrig. Die von den Gewerkschaften 
zusätzlich geforderten umfassen
den ladungslenkenden Maßnah
men stehen einem exportorientier
ten Land wie der Bundesrepublik 
nicht gut an. Auch greifen sie für den 
beträchtlichen Teil der deutschen 
Flotte, der im Seeverkehr zwischen 
Drittländern eingesetzt ist, nicht. 
Und eine Unterbindung der billigen 
Flaggen ist weltweit politisch auf ab
sehbare Zeit nicht durchzusetzen. 
Seeschiffahrt unter den Kostenbe
dingungen einer traditionellen 
Flagge wie der deutschen wäre da
mit nur nach einer beträchtlichen Er
höhung der Finanzbeiträge für deut
sche Reeder, einer Entlastung bei 
den ertragsunabhängigen Steuern 
und sonstigen steuerlichen Erleich
terungen möglich. Dazu würde 
auch die Einführung eines Montage
erlasses gehören, wonach See
leute auf deutschen Schiffen wie 
deutsche Abeitnehmer im Ausland 
von Lohnsteuerzahlungen befreit 
sind.

Die Entwicklung geht jedoch ge
genwärtig in die andere Richtung, 
So werden im Zuge der Finanzie
rung der Steuerreform bestehende 
Steuervergünstigungen für deut
sche Reeder abgebaut. Mit der Ein
führung des Zweitregisters sollen 
nun wohl nicht zuletzt diese Mehr
belastungen bei den Steuern durch 
mögliche Einsparungen bei den Be
triebskosten kompensiert werden. 
Gemessen an seinem eigentlichen 
Ziel, eine deutsche Handelsflotte 
aus sicherheits-, handels- und ar
beitsmarktpolitischen Gründen auf
rechtzuerhalten, ist der Gesetzent
wurf jedoch lediglich ein erster 
Schritt, Wenn an diesem Ziel festge
halten wird, wird mittelfristig kein 
Weg an höheren Subventionen und 
Steuererleichterungen für die deut
sche Seeschiffahrt vorbeiführen.
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